
 

Der Magistrat der 
K . t 't H 1 , re13�3 aa· eppen 1e:rn 

Bauvorhaben „Lebensmittelmarkt Heppenheim-Kirschhausen" 

19.5.2022 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplan Nr.9 vom 9.3.22 der Stadt 

Heppenheim im Rahmen der öffentlichen Beteiligung 

Frage der Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebietes für Klimafunktion durch den 
Bau des Lebensmittelmarktes Kirschhausen und das Wohngebiet „Auf der Bein" 

, (Siegfriedstrasse) 

1. Rechtlicher Kontext des Verfahrens und klimatologische Fragestellung

Die Regionalversammlung Südhessen erteilt dem Magistrat der Stadt Heppenheim 
einen vorbehaltlich positiven Bescheid in Sonderverfahren zu obigem Antrag zur 
Bebauung mit einem Lebensmittelmarkt , der direkt entlang der B460, die ca 1,5km 
vor der Guldenklinger Höhe errichtet werden soll . 

Der Vorbehalt des erteilten Bescheides im Sonderverfahren lautet: Das 
Bebauungsgebiet liegt innerhalb eines - im Regionalplan des Landes Hessen 
ausgewiesenen - ,,Vorbehaltsgebietes für besondere Klimafunktion". Auf dieser 
„regional bedeutsamen" Fläche entstehen auf offenem Grünland und Agrarflächen 
erhebliche Mengen an Kaltluft. Nach der Klimafunktionskarte de� Landes Hessen 
(2007) grenzen an das Bauvorhaben zusätzlich Waldflächen an, die als „hochaktives 
Frischluftentstehungsgebiet" ausgewiesen sind. In der Klimabewertungskarte des 
Landes Hessen (2007) wird der Schutzwert der Fläche als „hoch" eingestuft. Die 
Kaltluft- und Frischluftströme dürfen - so der Vorbehalt im Genehmi"gungsverfahren
durch die Bebauung nicht beeinträchtigt werden. Dies muss gutachterlich 
nachgewiesen werden. 

Es wurde in der Begründung des Bebauungsplanes,,angemerkt", es sei am 19.10.21 
bereits eine ministerielle Zulassung der Abweichung vom hessischen 
Wirtschaftsministerium beschieden. Dazu wurde nichts weiteres dargelegt., 











Steinbruch und die vorgesehene Rodung der Buchenwaldgebiete des Stadtwaldes 
durch kumulativ wirksame Beeinträchtigung der Frisch- und Kaltluftversorgung für 
g a n z Heppenheim betroffen werden. 

Verwiesen wird hier auf die Vorreiterrolle der Stadt Worms, die Luftströmungen 
systematisch in die Stadtplanung miteinbezieht. 

Es sollten dabei auch die zusätzliche Hochsommer-Überwärmungen der Stadt 
Heppenheim durch die weiteren Versiegelungen, wie die der in Ausbau befindlichen 
Gunderslache, der Nordstadt 2 und der geplanten „Alten Kaute" dabei berücksichtigt 
werden. Auch hier gehen Kalt-und Frischluftflächen verloren. 

Zur r e g io n a 1 e n Wertigkeit des begutachteten Vorbehaltsgebietes für besondere 
Klimafunktion gehören die Luftsröme bis ins Tal nach Heppenheim. Dazu wurde im 
Gutachten keine Antwort gegeben. 

Im Gutachten sollten die gesundheitlichen Folgen der fortschreitenden Erwärmung 
beurteilt werden. Hierbei ist auch dies Zeitspanne von zehn Jahren zu beurteilen 
(Gültigkeit des Regionalplanes). 

Das klimatologische Gutachter-Team. sollte durch Hinzuziehung eines 
klimamedizinisches Fachutachten für Klimamedizin ergänzend werden, siehe etwa 
dazu auch die hohe Kompetenz der „Deutsche Allianz für Klima und Gesundheit" 
KLUG e.V). 




